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kommiſſion zunächſt an den Stadtrat bezw . Gemeinderat zu richten und

erſt gegen die Beſchlußfaſſung dieſer Behörde geht die Beſchwerde an

die ſtaatliche Aufſichtsbehörde , d. h. das UM. bezw . das Kreisſchulamt .

§ 13.

Beſchwerden gegen Entſcheidungen und Verfügungen der

Staatsverwaltungsbehörden ( Bezirksämter und Bezirksräte ) in

Volksſchulſachen werden nach Anhörung der Oberſchulbehörde

durch das Unterrichtsminiſterium im Einvernehmen mit dem

Miniſterium des Innern . und falls ein Einvernehmen nicht zu er⸗

zielen iſt , durch das Staatsminiſterium erledigt .

4. Verordnung des Miniſteriums der Juſtiz , des Kultus

und Unterrichts .
( Vom 8. Auguſt 1910.

SchVOBl . Nr . XX S. 222.

Den Vollzug des Schulgeſetzes betreffend .

8 *

Mädchen , die unter der Herrſchaft d

unterricht vom 13. Mai 1892 in die Vo

auf Antrag ihrer Eltern auf Oſtern

14. Lebensjahr vollendeten , entlaſſen werden , wenn

Schule 8 Jahre beſucht haben .

es Geſetzes über den Elementar⸗

lksſchule eingetreten ſind , können

des Jahres , in dem ſie das

ſie bis dahin die

2322

Zu § 4 des Geſetzes .

( ) Die Gebühr für die Zuſtellung der in 8 4 Abſatz 2 des

Geſetzes bezeichneten Mahnung wird auf 20 feſtgeſetzt ; ſie iſ
auf der Ausfertigung der Mahnung zu vermerken .

n ) Den Gemeinden ſteht es frei , durch das Ortsſtatut be⸗

ziehungsweiſe den Gemeindebeſchluß , aufgrund deſſen die Mah⸗

nung erfolgt , zu beſtimmen , daß die Hälfte der Gebühr für Orts⸗
ſchulzwecke zu verwenden iſt .

Zu Abſ . 1 vergl . §S 31 Scho . und Bktm . des UM. vom 9. November

1925 , wonach die Gebuͤhr auf 0,50 bis 1 Nl feſtgeſetzt iſt .

Zu 8S8 14, 22, 94 des Geſetzes .
Niir 16 Noſtſtofſ Y1 1 i i

Für die Feſtſtellung der Einwohnerzahl einer Gemeinde in

den Fällen der 8§8 14, 22 ſund 94 ] des Geſetzes iſt das jeweils amt⸗

lich veröffentlichte Ergebnis der Volkszählung maßgebend .

Die Vorſchrift gilt auch für die Einreihung unter die Städte . Gem.

Ord . § 3 d. SchG . § 4 Bmkg . 3.



Voll

zur Beſtellung beſon⸗
zur Anſtellung von

wenn der als Voraus⸗
tand Vün zehn Lehrer⸗

auf einander folge de Schuljahre gewährleiſtet

tellen ſoll nur
en in drei auf

bgegangen und
nden Schuljahre

eines Rektors
iten Jahres der

Vergl . Bmkg . zu § 30 SchG .

Geſetzes gilt
Durchſchnitt

e ergibt .

2. Faſſung der ! vom 5 . April 1925 .

S § 26, 34 und 41 des Geſetzes giltls dauernd imAls
bis auf weiteres ahl, die ſich aus dem Durch⸗
ſchnitt der Schüler 1922 , 1923 und 1924 ergibt .

Vergl . Bmkg . zu § 26 Sch &

( Y) Kinder , die in eine Religionsgemeinſchaft aufgenommen
ſind , haben den e

icht dieſer Gemeinſchaft zu be⸗
ſuchen , inſolange nicht ihr Aust aus der Gemeinſchaft von dem

zur Anderung ihrer religiöſen Erziehung geſetzlich Berechtigten
erklärt iſt .

( 2) Die Erklärung des Austritts muß nach Maßgabe der Vor⸗
ſchriften in Artikel 19 des Ortskirchenſteuergeſetzes vom 20 . No⸗

altut igsbehörde des Wohnorts desvember 1906 bei der Bezirksvern
Erziehungsberechtigten mündlich Protokoll abgegeben werden .
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( 3) Bei offenkundiger oder nachgewieſener rechtlicher oder kat⸗

ſächlicher Unmöglichkeit zur Einhaltung der in Abſatz 2 bezeichneten
Form kann die Erklärung auch vor einem zur Aufnahme öffent⸗

licher Urkunden zuſtändigen Beamten abgegeben werden . Die Er⸗

klärung iſt der Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen .

Vergl . Bmkg . zu § 19 Abſ 3 Bad . Verf . , Art . 149 WVerf . und zu

§ 5 Geſ . über die religiöſe Kindererziehung — Abſchnitt II X 1 und B 1

und 3.

8§1.

( 1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat alsbald Abſchrift der

ihr zugegangenen Erklärung der Ortsſchulbehörde zuzuſtellen .

Dieſe wird unter gleichzeitiger Mitteilung an die betreffenden

Geiſtlichen die zum Vollzug erforderlichen Anordnungen treffen .

( 2) Wo ein beſonderer Schulleiter beſtellt iſt , hat die Zuſtel⸗

lung an dieſen zu erfolgen .

8§8.

Zu 8 38 des Geſetzes .

Die Ausdehnung der Bürgerſchulen (8S 38 des Geſetzes ) über

das ſchulpflichtige Alter hinaus ſoll in der Regel nicht mehr als

2 Jahre betragen .

Die VO. unterſtellt , daß Schulen mit einem ſechsjährigen Lehrgang

als H 5 here Lehranſtalten nach der Ldsh . VO. vom 18. Sept.

1909 eingerichtet werden , ſchließt aber deren Errichtung als Bürger⸗

ſchulen nicht aus .

§9 .

Zu § 55 des Geſetzes .

(0. Für Lehrer , welche fremdſprachlichen Unterricht erteilen,
kann die Zahl der wöchentlich zu erteilenden Unterrichtsſtunden

je nach dem Umfang ihres fremdſprachlichen Unterrichts bis auf

26 Stunden ermäßigt werden .

( 2) Für Schulleiter kann eine Ermäßigung der Unterrichts⸗

ſtunden bis zu 20 Wochenſtunden eintreten ; weitere Ermäßigungen

können nur im Einverſtändnis mit der Behörde , der die örtliche
9 3 37 E
Aufſicht über die Volksſchule zuſteht , bewilligt werden .

Vergl . Bmkg . zu SchG . § 55. SchG . §§ 13, 14, 22, 118.

Der⸗ Paragraph bildet die Ausſührungsvorſchrift zu 8 55 Abſ. 3

des SchG . vom 7. Juli 1910, der lautete :

Für Lehrer , die mit der Schulleitung betraut sind oder
fremdsprachlichen Unterricht zu erteilen haben , kann die



0 chulbehörden der Volksſchule . § 1. 247

Zahl de
den hier
den allge

die Oberschulbehörde nach
htsministerium aufzustellen -

sätzen entsprechend ermäßigt werden .
der von der
einen Grun

Er enthält die nach dieſer Beſtimmung der Feſtſtellung durch das
UM. vorbehaltenen Gri indſätze . Der Erlaſſung einer Zuſtändigkeitsbe⸗
ſtimmung aufgrund des § 141 des SchG . bedurfte es nicht , nachdem das
Geſ. ſelbſt beſtimmt hatte , daß die Entſcheidung im Einzelfall Sache der
Oberſchulbehörde ſei

Die Vorſchrift iſt durch die Anderung , die §S 55 durch die PAVO . er⸗
fahren hat , ſachliſch nicht gegenſtandslos ge Un Die von ihr für
die Ermäßigung der Pflichtſtundenzahl aufgeſtellten Grundſätze gelten
auch für den § 55 in ſeiner neuen Faſſung .

Die Zuſtändigkeit zur Eutſcheidning
im Einzelfall kommt Auf⸗

hebung der hierüber in § 55 Abſ . 3 1 rlaſſenen Beſtimmung dem⸗
nach Ziff . IV der Übergangsbeſtimmungen des SchG . vom 7. Juli 1910
mit dem Vollzug des Geſetzes betrauten Um à11

31

§S 10 .

In allen Fällen , in denen nach den Vorſchriften des Geſetzes
oder den zu ſeinem Vollzug ergangenen Anordnungen dem Be⸗
zirksrat eine Entſcheidungsbefugnis zukommt , iſt vor Erlaſſung
der Entſcheidung der Oberſchulb rde Gelegenheit zur Außerung
ihrer Anſchauung zu geben .

5. Verordnung des Miniſteriums des Kultus und

Unterrichts .
( Vom 28. November 1913. )

In der Faſſung der VO. vom 24. April 1926 .

Die Schulbehörden der Volksſchule betreffend .

SchVOBl . Nr . XXXIV S. 345 .

Erſter Abſchnitt .

Von der Ortsſchulbehörde .

1. Zuſammenſetzung der Ortsſchulbehörde .

Mehrere erſte Lehrer .
1

Wenn für örtlich getrennte Abteilungen einer
Volksſchule ,für die ein A nicht beſtellt iſt , beſondere Afiee Lehrer er⸗

nannt ſind , ſind ſie ſämtlich zum Eintritt in die Ortsſchulbe⸗
hörde Pebict

SchG . §8 13, 29 Abſ .

⏑ο
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